
Der Landrat verwies auf die einstimmigen Beschlussempfehlungen des Finanzausschusses am 
17.06.2015 und des Kreisausschusses am 22.06.2015. 
 
Auf Nachfrage des Abg. Dr. Fleck hinsichtlich der in der Beschlussvorlage auf Seite 101 
genannten „günstigeren Konditionen“ sagte Ltd. KVD `in Udelhoven, dass diese Information 
nachgeliefert werde und der Niederschrift entnommen werden könne. 
 
 
 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
Der Zinsvorteil der RSAG aufgrund der Kreisbürgschaft entspricht in etwa dem vereinbarten 
Bürgschaftsentgelt i.H.v. 0,5 %. 
 
 


